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Stadt Buchholz i.d.N.
Der Bürgermeister DS 16-21/0176.001

Datum: 16.06.2017

Drucksache 
zur Entscheidung

Status:
Federführung:
AZ:
Verfasser/Bearbeiter:

öffentlich
Dezernat II
II/DH/Die/cn
Herr Hirsch

Erweiterung des Gewerbegebietes II "Vaenser Heide" und Realisierung eines 
Technologie- und Innovationsparks (Grundsatzbeschluss)
hier: Interfraktioneller Änderungsantrag der Gruppe SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die 
Linke und Buchholzer Liste vom 14.06.2017
Beratungsfolge: (Entscheidung durch den Rat der Stadt Buchholz i.d.N.)

Datum       Gremium Zusatzinformation

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt zur Kenntnis
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Verwaltung zur Kenntnis

20.06.2017 Rat der Stadt Buchholz i.d.N.

Interfraktioneller Antrag der Gruppe SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und 
Buchholzer Liste:

Der Antrag der Verwaltung vom 30.05.2017, DS 16-21/0176, wird geändert und erhält 
folgende Fassung:

Der Rat der Stadt Buchholz i.d.N. möge beschließen:

1) Für die Stadt Buchholz soll ein Technologie- und Innovationspark realisiert werden.

Die Verwaltung wird beauftragt, dafür Flächen, in Abstimmung mit den im ISEK 
dargestellten Gewerbeflächen, zu prüfen und einen Kriterienkatalog als 
Entscheidungsgrundlage zu erstellen.

2) Dies soll losgelöst von einer Entwicklung von klassischen Gewerbeflächen geschehen, 
die gesondert ausgewiesen und in einem separaten Verfahren entwickelt und vermarktet 
werden.

3) Für beide Verfahren soll die WLH als Entwicklungs- und Vermarktungsträger bestimmt 
werden.

Stellungnahme:

Der o.g. Antrag wurde in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 14.06.2017 mit
dafür: 5 dagegen: 6 Enthaltung: 0    – abgelehnt.

Eine Stellungnahme der WLH ist beigefügt.

Anlagen:
Anlage 1: Interfraktioneller Antrag der Gruppe SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und

Buchholzer Liste vom 14.06.2017
Anlage 2: Stellungnahme der WLH
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